
Vor- und Nacherbeinsetzung 
 

 
 
 

 
 Tod des 1. Elternteils Tod des 2. Elternteils 
 

 Nachlass des zweitversterben-
 den Ehegatten 
 
Bemerkungen: 
 
 
1. Der überlebende Ehegatte als Vorerbe hat keine Sicherstellungspflicht, die 

Nachkommen sind somit Nacherben auf den Überrest. 
 
 
2. Der Vorerbe kann die Vorerbschaft zur Bestreitung eines standesgemässen Le-

bensunterhaltes bei Bedarf angreifen. Er darf jedoch keine Schenkungen an Drit-
te ausrichten. 

 
 
3. Einzelne Vermögenswerte (z.B. Grundeigentum) können bereits lebzeitig an ei-

nes oder alle Nacherben (Nachkommen) übertragen werden. 
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